
Erste Schritte  
für die Teilnahme an Ausschreibungen   

 
 

�

alles-ausschreibungen.de KHI GmbH, Tränkeweg 5, 15517 Fürstenwalde 
Tel.: +49 3361 74808-0 Fax: +49 3361 74808-28, E-Mail: office@infodienst-ausschreibungen.de 

Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 10821 FF; Geschäftsführer: Heinz Derndorfer 

Ausschreibungs-Detailansicht prüfen 

Inhaltliche Prüfung: 

Haben Sie realistische Chancen, das beste Angebot für diese Leistung abgeben zu können? 
Prüfen Sie insbesondere folgende Informationen: 
 

Welche konkrete 
Leistung?  

Informationen dazu 
finden Sie in: 
- Titel  
- Kurzbeschreibung  
- Volltext  

Welche Mengen? 

 

Los-weise Vergabe? 
  

Hinweis: Der Titel einer Ausschreibung ist oft sehr allgemein gehalten. Öffnen Sie die 
Ausschreibung auch dann, wenn sie aufgrund des Titels nicht zu passen scheint. Aufgrund 
der Kurzbeschreibung und der Hervorhebungen im Volltext erkennen Sie sehr rasch, ob die 
Ausschreibung nicht doch Ihrem Bedarf entspricht. 

Fristen kontrollieren: 

Auch wenn die Angebotsfrist noch länger läuft: Überprüfen Sie sofort alle maßgeblichen 
Fristen, die im Ausschreibungstext enthalten sein können. Teilweise sind die für die 
Erstellung eines Angebots notwendigen Vergabeunterlagen nur zeitlich begrenzt abrufbar! 
 

Angebotsfrist 
(Tag, an dem das 
Angebot spätestens 
abzugeben ist). 
- Kopfdaten 
- Volltext  

Andere Formulierungen: 
Submission, 
Angebotseröffnung, … 

 

 

 

Frist für die 
Anforderung der 
Vergabeunterlagen  
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Frist für Teilnahme 
(bei manchen Verfahren 
muss man sich zuerst für 
die Teilnahme bewerben; 
erst bei Zulassung darf 
man ein Angebot 
einreichen) 

 

Offene Fragen klären 

Geht aus dem Bekanntmachungstext nicht eindeutig hervor, worum es bei der 
Ausschreibung geht, sollte telefonisch bei der Vergabestelle nachgefragt werden. Vielfach 
erhält man nützliche Informationen um zu beurteilen, ob sich die Anforderung der 
Vergabeunterlagen lohnt. 

Die Kontaktdaten sind normalerweise am Beginn des Volltexts dargestellt. 

Vergabeunterlagen anfordern 

Wenn Sie aufgrund der Bekanntmachung bzw. der Infos der Vergabestelle an der 
Ausschreibung teilnehmen möchten, müssen Sie sich nun die Vergabeunterlagen (auch 
„Verdingungsunterlagen“ oder „Ausschreibungsunterlagen“) besorgen. Wo und wie Sie das 
tun können, steht wiederum im Bekanntmachungstext. 

Beispiel: 

Bezug der 
Unterlagen: 

Kosten und 
Zahlungsweise: 

Bezugsarten: 

 

Als Kosten dürfen nur die Herstellkosten (z.B. Material, Kopierkosten, Datenträger) sowie die 
Portogebühren verrechnet werden. Werden Unterlagen zum Download angeboten, so sind 
diese normalerweise kostenlos.  

Die Wahl der gewünschten Zahlungsweise legt die ausschreibende Stelle fest.  
Wichtig: auf die Fristen achten und wenn notwendig den Nachweis über die Bezahlung 
rechtzeitig übermitteln! 
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Angebot erstellen 

Die Vergabeunterlagen beinhalten im Normalfall alle Informationen und Vordrucke (bzw. 
Tabellen), die für die Erstellung des Angebots notwendig sind.  
Häufige Fehler bei der Angebotserstellung sind: 

 Eigene AGB beigefügt: Sind Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen dem Angebot 
beigefügt, ist dies ein Ausschlussgrund, da ausschließlich die Bedingungen des 
Auftraggebers gelten! Achtung vor AGB, die auf der Rückseite des eigenen Briefpapiers 
aufgedruckt sind! 

 Vergabeunterlagen geändert: Machen Sie keine Änderungen in den Unterlagen! 

Überprüfen Sie vor der Abgabe insbesondere folgende Punkte: 

 Alle Unterschriften vorhanden? 
 Alle Preise eingetragen?  
 Alle geforderten Unterlagen (auch Eignungsnachweise) beigefügt?  

Eignungsnachweise: 

Darunter versteht man Nachweise der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. 
Die geforderten Nachweise werden oft bereits in der Bekanntmachung, spätestens jedoch in 
den Vergabeunterlagen genannt. Fragen werfen oft folgende geforderter Nachweise auf: 

 GZR 3: Auszug aus dem Gewerbezentralregister (GZR) für alle im Handelsregister als 
vertretungsberechtigt genannte Personen 

 GZR 4: Auszug aus dem Gewerbezentralregister (GZR) für Ihr Unternehmen 
 

Angebot abgeben 
 
Für die Angebotsabgabe zählt nur eines: Pünktlichkeit! Kalkulieren Sie ein, dass die Post 
oder der Kurierdienst länger braucht als erwartet oder dass Sie bei persönlicher Abgabe im 
Stau stecken.  
In manchen Fällen erfolgt die Angebotsabgabe bereits (ausschließlich) elektronisch. 
Beachten Sie, dass Sie für eine elektronische Abgabe Software, Hardware und 
Signaturkarten benötigen.  


